Vorwort

„Gesundheit für Jedermann (stellt) ein hohes Gut dar und (ist) eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe am Leben der Gemeinschaft, dies gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung.“

Diesem Ziel näher zu kommen war ein Ausgangspunkt für den Kongress „Medizin für Menschen mit Behinderung – eine behinderte Medizin?!“, der vom 8.–10. Februar 2001 in Kassel stattgefunden hat. Veranstaltet wurde dieser Kongress gemeinsam von der Bundesvereinigung Lebenshilfe, der „Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben“(ISL), der norddeutschen Arbeitsgemeinschaft „Ärztliche Dienste für Menschen mit geistiger Behinderung“ (NAG) sowie dem Projekt „Wir vertreten uns selbst!“ Erstmals formierte sich bei diesem Kongress somit eine übergreifende Plattform unterschiedlicher Interessengruppen – Arbeitsgemeinschaft von Ärzten für Menschen mit geistiger Behinderung, Fach- und Betroffenenverbände – zu einem gemeinsamen Anliegen. Eingeladen waren Ärzte, weitere Fachleute, Betroffene und Angehörige. Es kamen ca. 350 Teilnehmer, eine beeindruckende Zusammenkunft im Schnittfeld von Kunden und Anbietern im Gesundheitswesen. Die gemeinsame Interessenlage dieser Gruppierungen drückt sich nicht zuletzt in der „Kasseler Erklärung“ aus, die zum Schluss der Veranstaltung verabschiedet wurde und wichtige gesundheitspolitische Forderungen der Teilnehmer bündelt. 

Das Gesundheitssystem der Bundesrepublik Deutschland ist in der Diskussion, wobei augenblicklich vor allem die Kosten dieses Systems den Diskussionsschwerpunkt bilden. Ein guter Standard der Versorgung der allgemeinen Bevölkerung mit medizinischen Leistungen wird als selbstverständliches Grundrecht eingefordert. Gleiches gilt für die Leistungsfähigkeit eines sozialen Hilfesystems für Menschen mit geistiger Behinderung. Da, wo sich beide Systeme im Alltag von Menschen mit geistiger Behinderung berühren, im Bereich der gesundheitlichen Versorgung geistig behinderter Menschen, insbesondere im Erwachsenenalter, sind jedoch strukturelle und behandlungsbezogene Defizite zu beklagen, die es im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes aufzuzeigen und zu beheben gilt. Diese Defizite betreffen sowohl die ambulante gesundheitliche Versorgung als auch medizinische Leistungen im Rahmen von stationären Angeboten.

Die großen und dringenden Themenkomplexe in Hinblick auf die medizinische Versorgung der Menschen mit geistiger Behinderung wurden aus den Perspektiven aller Beteiligten aufgegriffen; aus der Sicht der Mediziner und des medizinischen Personals, aus dem Blickwinkel der Angehörigen und vor allem von Seiten der Patienten, der Menschen mit Behinderung, die für sich selbst sprachen.

Eine Besonderheit des Kongresses war, dass er von Menschen ohne und mit Behinderung gleichermaßen organisiert, gestaltet und wahrgenommen wurde. Um allen Teilnehmer(innen) eine aktive Beteiligung zu gewährleisten, erhielten die Teilnehmer(innen) mit Behinderung eine „rote Karte“, die während eines Vortrags jederzeit gehoben werden konnte und zusätzliche Erklärungen der Vortragenden „in einfacher Sprache“ einforderte.

Es wurden strukturelle bzw. gesundheitspolitische Aspekte der medizinischen Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland erörtert und mit der Entwicklung in anderen europäischen Ländern, den Niederlanden, Italien und Schweden verglichen. Wesentliches Ziel war aber auch, den Austausch zwischen den Anbietern medizinischer Leistungen, den Betroffenen und ihren Angehörigen zu fördern und konkrete Kenntnisse zu Störungsbildern und Krankheiten, die häufig bei Patienten mit Behinderung auftreten, zu vermitteln. Konkrete Fragen einzelner Behandlungsmethoden bildeten einen weiteren Schwerpunkt für zahlreiche Vorträge und Workshops im Kongressverlauf. 

Vor allem auch den „Nutzern“ dieser Leistungen, den Patienten und Angehörigen, konnten auf diese Weise Hilfen zur Selbsthilfe aufgezeigt werden. Vor allem traten die betroffenen Menschen selbst als Experten ihrer Anliegen auf, berichteten von ihren Erfahrungen und definierten ihre Wünsche und Forderungen.

Am Rande des Kongressgeschehens wurde eine „Bundesarbeitsgemeinschaft der Ärzte für Menschen mit geistiger Behinderung“ gegründet, die gesundheitsbezogene Anliegen betroffener Patienten in Zukunft mit mehr Nachdruck vertreten wird.

Die Veranstalter hoffen, mit diesem Kongress einen Impuls für mehr Engagement und Qualität auf dem Gebiet der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland gegeben zu haben. Das gleiche Anliegen führte zur Gestaltung dieses Buches, das die wichtigen Beiträge der Referent(inn)en in Kassel zur Verfügung stellt.
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